
SpkO: § 1 Aufgabe

§ 1  Aufgabe 
 
1Die Sparkassen sind selbstständige Wirtschaftsunternehmen in kommunaler Trägerschaft mit der Aufgabe 
(öffentlicher Auftrag), auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihren Geschäftsbezirk 
den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, 
der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstands, und der öffentlichen Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen 
Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. 2Sie unterstützen damit die Aufgabenerfüllung der 
Kommunen im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich.


